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Betreff: 

Benennung des Weges auf dem Kurbadgelände zwischen 

der B 8 und Klärchenweg nach Dr. Steib 

Beschlussvorschlag: 

Der Weg im Bereich des Kurbadgeländes, Gemarkung Königstein, Flur 5, Flurstücke 41/8 
und 47/11, Eigentümer: Stadt Königstein im Taunus und Königsteiner Kurgesellschaft mbH, 
wird in Würdigung der Verdienste von Dr. Ludwig Steib nach diesem benannt. 
 
Entsprechende Wegeschilder mit der Bezeichnung „Dr.-Steib-Weg“ sind nach Beschluss-
fassung aufzustellen. 
 

Begründung: 

Herr Dr. Leimeister hat mit Schreiben vom 29.09.2006 als Bürger den Antrag gestellt, den 
Fußweg (siehe beigefügten Lageplan) auf dem Kurbadgelände nach Herrn Dr. Steib zu be-
nennen. Nach seiner Aussage war es ein Herzenswunsch, den die kürzlich verstorbene Frau 
Dr. Almut Balzer-Steib ihm gegenüber mitgeteilt habe. 
 
Diesem Wunsch möchte die Verwaltung gerne nachkommen und der Stadtverordnetenver-
sammlung den v. g. Antrag zur Entscheidung vorlegen. 
 
In Würdigung der herausragenden Verdienste von Dr. Ludwig Steib wird vorgeschlagen, den 
im Betreff angegebenen Weg nach Dr. Steib zu benennen. Dr. Steib lebte von 1892 bis 
1962. Er kam als praktischer Arzt nach Königstein. Die Gründung der gleichnamigen Klinik 
für Psychiatrie, Neurologie, Psychotherapie und Psychosomatik erfolgte 1956 und erlangte 
einen guten Ruf weit über die Grenzen Königsteins hinaus. 
 
Es wird empfohlen, der Wegebenennung zuzustimmen. 
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